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Prof. Dr. iur. Nadja Capus
Dr. iur. et lic. phil. David Studer

Stärkung der Verteidigungsrechte 
durch die Schweizerische Straf-
prozessordnung? – Eine Analyse 
von Einvernahmeprotokollen1

Inhaltsübersicht:

 I. Einleitung
 II. Datengrundlage und methodisches Vorgehen
 III. Die einzelnen Verteidigungsrechte

1. Die Rechtsbelehrung
2. Das Recht auf Beizug eines Verteidigers  

bei (ersten) Einvernahmen
3. Das Aussageverweigerungsrecht
4. Welche Rechte beeinflussen den Entscheid  

zur Aussageverweigerung?
 IV. Fazit

I. Einleitung

Eines der Ziele, welches mit der 2011 in Kraft getretenen 
Schweizerischen Strafprozessordnung verfolgt wurde, war 
die Stärkung der Verteidigungsrechte der beschuldigten Per-
son. Diese Stärkung wurde in der Botschaft2 als eine der 
«wesentlichen Neuerungen» bezeichnet und sie sollte durch 
folgende Rechte verwirklicht werden: (1) das Recht belehrt 
zu werden bzw. die Belehrungspflicht der Strafbehörden, 
(2) das Recht auf den sog. «Anwalt der ersten Stunde» und 
auf Beizug der Verteidigung in jedem Verfahrensstadium 
sowie (3) das Recht zu schweigen.

Das Recht auf eine Verteidigerin bereits bei der ersten po-
lizeilichen Einvernahme war im Vorfeld seiner Einführung 
umstritten: So wurde etwa befürchtet, dass mehr Verteidiger 
anwesend sein könnten. Es wurden Bedenken geäussert, dass 
Ermittlungen behindert und die Anzahl der Aus sage ver wei-

1 Wir danken lic. phil. Franziska Hohl Zürcher und Dr. des. Mirjam 
Stoll für ihren wertvollen Beitrag bei der Auswertung und der Redak-
tion des Aufsatzes.

2 Botschaft zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts vom 21. De-
zember 2005, BBl 2006, 1085, 1109.

ge run  gen ansteigen könnten.3 Auch vonseiten der Strafver-
teidigung wurde eine ent sprechende Zunahme erwartet, 
diese aber als wichtiges Gegengewicht zur praktisch bedeut-
samen polizeilichen Ermittlung und staatsanwaltschaftli-
chen Untersuchung erachtet und deshalb positiv gewertet.4

Vier Jahre nach der Einführung der Schweizerischen 
Strafprozessordnung interessiert es, wie nun die Verfahrens-
wirklichkeit aussieht: Wird häufiger und durch alle Straf-
behörden belehrt? Sind effektiv mehr Verteidigerinnen bei 
ersten Einvernahmen anwesend? Haben Aussageverweige-
rungen zugenommen? Lassen sich gar Zusammenhänge 
feststellen? Wird beispielsweise öfters geschwiegen, wenn 
ein Verteidiger bei der Einvernahme anwesend ist oder eine 
Belehrung stattfindet?

Mit einer systematischen Analyse von Einvernahmepro-
tokollen sind wir diesen Fragen nachgegangen. Diese Studie 
soll dazu beitragen, die Forschungslücke betreffend Rechts-
wirklichkeit in Schweizerischen Strafverfahren zu schmälern.

Zwar gilt es – wie bei jeder Aktenuntersuchung – auch 
bei der vorliegenden Studie zu berücksichtigen, dass es sich 
bei der protokollierten Wirklichkeit um eine Wirklichkeit 
sui generis handelt, die von den tatsächlichen Gegebenhei-

3 Weder, Fragen zum «Anwalt der ersten Stunde», Sorge um Beein-
trächtigung der Wahrheitsfindung im Strafprozess, Neue Zürcher 
Zeitung, Nr. 284 vom 6. 12. 2006, 15; Schmid, «Anwalt der ersten 
Stunde»  – Zu den Lösungsvorschlägen des Vorentwurfs für eine 
Schweizerische Strafprozessordnung vom Juni 2001, in: Donatsch/
Forster/Schwarzenegger (Hrsg.), Strafrecht, Strafprozessrecht 
und Menschenrechte, Festschrift für Stefan Trechsel zum 65. Geburts-
tag, Zürich 2002, 745, 763.

4 Godenzi, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (Hrsg.), Kommentar 
zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zürich/Basel/Genf 2014, 
Art. 159 N 3 m. w. H.; eher zweifelnd Ruckstuhl, Die Praxis der 
Verteidigung der ersten Stunde, Anwaltsrevue 2/2010, 70, 74 ff. Zur 
Debatte, ob einem Beschuldigten grundsätzlich zur Aussageverweige-
rung geraten werden soll: Landmann/Zarro, Interview gegeben in 
plädoyer 4/2015, 8. Differenzierend zur Frage, ob und wann geschwie-
gen oder eine Aussage gemacht werden soll: Bernard, Reden ist Sil-
ber, Schweigen ist Gold?, FP Sonderheft 2014, 2.
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ten abweichen kann.5 In der Strafrechtspraxis ist jedoch 
gerade die protokollierte Wirklichkeit zentral: Staatsan-
waltschaften und Gerichte stellen auf Protokolle von Ein-
vernahmen ab, wenn es um die Berücksichtigung eines Per-
sonenbeweises geht. Richterinnen prüfen zudem primär 
anhand von Einvernahmeprotokollen, ob die mit den ein-
leitend genannten Verfahrensrechten einhergehenden Pflich-
ten der Strafbehörden eingehalten wurden. Die gesetzlichen 
Protokollierungspflichten sind zwar rudimentär bezüglich 
der Fragen, was und wie protokolliert werden soll, aber 
streng hinsichtlich der Bedingung, dass protokolliert wer-
den muss.6

Nachfolgend (Kap. II.) werden die methodischen Eck-
punkte der standardisierten Inhaltsanalyse von Akten dar-
gelegt (Forschungs- und Stichprobendesign). Einzeln wird 
auf die Bedeutung der drei genannten Verteidigungsrechte 
eingegangen und beschrieben, wie häufig die einzelnen 
Rechte in Anspruch genommen werden (Kap. III.1.–3.). 
Daran anknüpfend (Kap. III.4.) werden die Wirkungen der 
Anwesenheit der Verteidigerin während der Einvernahme 
sowie der Rechtsbelehrung auf das Aussageverhalten der 
beschuldigten Person ausgelotet. Schliesslich werden die ge-
wonnenen Erkenntnisse im Hinblick auf die Ausgangsfrage 
evaluiert, ob durch die Schweizerische Strafprozessordnung 
die Verteidigungsrechte, wie intendiert, gestärkt wurden 
(Kap. IV.).

II. Datengrundlage und methodisches 
 Vorgehen

Grundlage der Auswertungen bilden 497 Beschuldigten-
Einvernahmeprotokolle der Jahre 2007 und 2013 (vgl. 
 Tabelle 1), die einen Vergleich der rechtstatsäch lichen Si-

5 Capus, Schriftprotokolle im Strafverfahren: «der todte Buchstabe ist 
noch immer nicht das lebendige Wort selbst», BJM 2012, 173–192; 
Hermann, Die Konstruktion von Realität in Justizakten, ZfS 1987, 
44–55.

6 Vgl. Art. 76–79 StPO; Capus/Stoll, Lesen und Unterzeichnen von 
Einvernahmeprotokollen im Vor- und im Hauptverfahren, ZStrR 131 
(2013), 195–217; s. auch Capus/Stoll/Studer, Die Belehrung über 
das Aussageverweigerungsrecht. Ein leeres Versprechen?, MschrKrim 
99. Jahrgang, Heft 1/2016, im Druck.

tuation vor und nach Einführung der Schweizerischen Straf-
prozess ordnung erlauben. Die Auswertungen beschränken 
sich räumlich auf die Kantone Zürich und Genf: Für beide 
Kantone wurden nach dem Zufallsprinzip je 30 Strafbe-
fehls- und Gerichtsakten ausgewählt, welche ein mutmass-
liches Vergehen oder Verbrechen einer volljährigen Person 
gegen das Strafgesetzbuch betreffen und mindestens ein 
Einvernahmeprotokoll enthalten.7 Aus den so ermittelten 
Akten wurden in einem weiteren Schritt die Protokolle der 
zeitlich jeweils ersten Einvernahmen durch die jeweilige 
Strafbehörde8 erfasst und inhaltsanalytisch ausgewertet.

Die Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Anzahl aus-
gewerteter Akten sowie Einvernahmeprotokolle getrennt 
nach den beiden untersuchten Kantonen und Erhebungs-
jahren. Sie zeigt ferner, dass pro Akte im Durchschnitt 
rund zwei Beschuldigten-Einvernahmeprotokolle (EV-Pro-
tokolle) ausgewertet werden konnten.

III. Die einzelnen Verteidigungsrechte

1. Die Rechtsbelehrung
Die gesetzliche Pflicht der Strafbehörden, die beschuldigte 
Person über ihre Rechte zu belehren, steht in engem Zusam-
menhang mit dem Recht, die Aussage zu verweigern oder 

7 Grundsätzlich wurden alle Staatsanwaltschaften und Gerichte der 
beiden Kantone für die Stich pro ben ziehung berücksichtigt. Da die 
Anzahl Fälle pro Stelle nach dem Zufallsprinzip bzw. proportional zu 
den Fallzahlen der Stelle bestimmt wurde, sind von einigen Staatsan-
waltschaften und Gerichten, die nur wenige Fälle bearbeiten, keine 
Akten in die Analyse eingegangen. In zwei der sechzig erhobenen 
 Akten aus dem Kanton Genf gibt es keine Beschuldigten-Einvernah-
meprotokolle. Dabei handelt es sich um Verfahren betreffend Ver-
nachlässigung von Unterhaltspflichten (Art. 217 StGB), in denen im 
Vorverfahren keine Einvernahme des Beschuldigten erfolgte und die-
ser der Gerichtsverhandlung unentschuldigt fern geblieben war. Somit 
lagen keine Beschuldigten-Einvernahmeprotokolle vor.

8 Die erste polizeiliche Einvernahme, die erste delegierte polizeiliche 
Einvernahme (nach Art. 307 Abs. 2 und 312 StPO), die erste Einver-
nahme durch die Staatsanwaltschaft (bzw. 2007 dem Untersuchungs-
richter im Kanton Genf) sowie die Einvernahme vor Gericht. Beispiel: 
Wenn die beschuldigte Person einmal durch die Polizei, zweimal durch 
die Staatsanwaltschaft und einmal vor Gericht einvernommen worden 
war, wurden das polizeiliche Einvernahmeprotokoll, das erste Proto-
koll der Staatsanwaltschaft sowie das Gerichtsprotokoll analysiert.

Tabelle 1:  Anzahl ausgewertete Strafakten und Einvernahmeprotokolle nach Kanton (Zürich, Genf) und Erhebungs-
jahr (2007, 2013).

2007 2013 Total

ZH GE Total ZH GE Total ZH und GE

Anz. Akten  60   581 120  60  60 118 238

Anz. EV-Protokolle 136 111 247 127 123 250 497
1: Siehe Ausführung in Fn. 7.
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explizit genannt worden ist, hat Auswirkungen auf die Be-
lehrungspraxis in Strafverfahren: Seit Inkrafttreten der 
Schweizerischen Strafprozessordnung wird in Einvernah-
men häufiger belehrt. Das zeigt sich im Vergleich der Jahre 
2007 und 2013.12 Die einzelnen Belehrungsraten der beiden 
Kantone und Jahre sind in Tabelle 2 aufgeführt. Sie zeigen 
einen Anstieg um 16% (Kanton Zürich) bzw. 18% (Kanton 
Genf).

Diese Zunahme geht vor allem auf die richterliche Er-
füllung der neuen Belehrungspflicht zurück (vgl. Tabelle 3). 
Belehrten die Richter innen und Richter im Kanton Zürich 
2007 in keiner der insgesamt 27 ausgewerteten Beschuldig-
teneinvernahmen (s. letzte Zeile in der Tabelle), erfolgte die 
Belehrung im Jahr 2013 in 20 von 29 Einvernahmen. Wäh-
rend im Kanton Zürich die Belehrungsrate vor Gericht um 
69% zunahm, stieg sie im Kanton Genf gar von 0% auf 

vernahme darauf hinzuweisen, dass er jederzeit einen Verteidiger be-
stellen kann, dass er die Aussage verweigern kann und dass seine Aus-
sagen als Beweismittel verwendet werden können.» Die Bestimmung 
beschränkte die Belehrungspflicht jedoch explizit auf die erste Ein-
vernahme, worunter Beschuldigten-Einvernahmen vor Gericht i. d. R. 
nicht zu subsumieren waren. Auch im Code de Procédure Pénale (CPP) 
des Kantons Genf war die Belehrungspflicht explizit auf polizeiliche 
Einvernahmen beschränkt (Art. 107A Abs. 3 CPP/GE).

12 Dieser Unterschied ist statistisch signifikant, d. h., es kann nur mit 
einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit (p < 1%) angenommen werden, 
dass der gefundene Unterschied zufällig zustande gekommen ist.

einen Verteidiger beizuziehen. Erst nach erfolgter Beleh-
rung, so die Annahme, kennt die beschuldigte Person ihre 
Rechte9 und nur dann dürfen die Aussagen verwertet wer-
den. Findet keine Belehrung der beschuldigten Person bei 
der ersten Einvernahme statt, sieht die Strafprozessordnung 
die grundsätzliche Unverwertbarkeit der erlangten Aussa-
gen vor.10

Vor Inkrafttreten der Schweizerischen Strafprozessord-
nung bestand allerdings in den Kantonen keine Belehrungs-
pflicht für sämtliche Strafbehörden, wie sie nun in Art. 143 
Abs. 1 lit. c StPO als allgemeine Verfahrensregel enthalten 
ist.11 Diese wichtige Änderung, die in der Botschaft nicht 

 9 Vgl. Ruckstuhl (Fn. 4), 71. Selbst bei vermutlich bereits vorhande-
ner Kenntnis besteht laut Bundesgericht ein Anrecht auf eine korrekte 
und ordentlich durchgeführte Belehrung (BGer, Urteil v. 16. 1. 2014, 
6B_604/2012, E. 3.4.4 in Bezug auf einen angeklagten Polizisten mit 
langjähriger Berufserfahrung). Im konkreten Fall ist das Bundesge-
richt aber dennoch zum Schluss gekommen, die Aussagen seien ver-
wertbar, obwohl die Belehrung nicht korrekt gewesen war.

10 Art. 158 Abs. 2 StPO (Gültigkeitserfordernis). Das Beweisverwer-
tungsverbot steht nach ständiger Rechtsprechung keiner erneuten, 
 regelkonformen Einvernahme der beschuldigten Person entgegen. 
 Offengelassen wurde bislang aber die Frage, ob die Belehrung bei die-
ser Wiederholung einen expliziten Hinweis auf die Ungültigkeit der 
ersten Einvernahme zu enthalten habe (sog. «qualifizierte Beleh-
rung»), s. BGer, Urteil v. 26. 9. 2014, 6B_527/2014, E. 1.4.

11 In der Strafprozessordnung des Kantons Zürich war die Pflicht zur 
Belehrung des Angeschuldigten über seine Rechte in §11 Abs. 1 StPO/
ZH verankert: «Der Angeschuldigte ist zu Beginn seiner ersten Ein-

Tabelle 2:  Belehrung des Beschuldigten über seine Rechte nach Kanton und Erhebungsjahr (Anzahl Protokolle  
und Belehrungsraten).

Protokolle Belehrungsraten

2007 2013 2007 2013 Veränderung p-Wert1

ZH Belehrung 103 116 75.7 91.3 +15.6*** 0.001

  keine Belehrung  33  11

GE Belehrung  87 119 79.1 96.7 +17.7*** 2.2e-5

keine Belehrung  23   4
1: Chi2-Test (bei Zellhäufigkeiten < 5: exakter Test nach Fisher)

Tabelle 3:  Belehrungsraten nach Erhebungsjahr, Kanton und einvernehmender Institution (Anzahl Protokolle,  
Veränderung in Prozenten).

Zürich Genf

2007 2013 Veränderung1 2007 2013 Veränderung1 

Polizei 43/45 49/49 +4.4 53/53 52/52 0.0

Polizei (del.) 10/10 11/11 0.0 5/5 7/7 0.0

Staatsanw. 50/54 36/38 +2.1 29/29 32/34 –5.9

Gericht 0/27 20/29 +69.0*** 0/23 28/30 +93.3***
1: Chi2-Test (bei Zellhäufigkeiten < 5: exakter Test nach Fisher)
Lesebeispiel: In 43 von insgesamt 45 polizeilichen Beschuldigten-Einvernahmen im Kt. Zürich des Jahres 2007 wurde belehrt.
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Einführung der neuen Strafprozessordnung, ohne Verteidi-
gung befragen lässt (vgl. Tabelle 4). Setzt man die «erste 
Stunde» mit der ersten Einvernahme in der polizeilichen 
Ermittlungsphase gleich, ist der neu geschaffene «Anwalt 
der ersten Stunde» in der Strafrechtspraxis so gut wie in-
existent. Sowohl im Kanton Zürich als auch im Kanton 
Genf ist die Verteidigung nur in 2% der ersten polizeilichen 
Einvernahmen anwesend.16

Dennoch stieg die Anwesenheitsrate der Verteidigerin-
nen im Total signifikant an: im Kanton Zürich um 14%, 
im Kanton Genf um 16%. Dies ist jedoch darauf zurück-
zuführen, dass sich beschuldigte Personen im Erhebungs-
jahr 2013 bei staatsanwaltschaftlichen Einvernahmen 
(+20% im Kanton Genf und +28% im Kanton Zürich) und 
gerichtlichen Einvernahmen (+28% resp. +32%) häufiger 
verteidigen liessen als 2007.

Man könnte vermuten, dass die veränderte Anwesen-
heitsrate auf eine veränderte Deliktsstruktur zwischen den 
Erhebungszeitpunkten zurückgeht: So wurde die Strafbe-
fehlskompetenz im Kanton Zürich von 3 auf 6 Monate an-
gehoben und im Kanton Genf von 12 auf 6 Monate gesenkt. 
Eine weiterführende Analyse ergab jedoch, dass der Einfluss 
des Erhebungszeitpunktes (2007 vs. 2013) selbst dann sig-
nifikant bleibt, wenn Merkmale wie die Verfahrensform 
(Strafbefehlsverfahren vs. ordentliche Verfahren), die Ver-
fahrensdauer oder die Deliktsschwere (maximaler Straf-
rahmen) statistisch kontrolliert werden.17

Bei den delegierten Polizeieinvernahmen zeigt sich aus-
serdem ein deutlicher kantonaler Unterschied: Die Anwe-

16 Dabei gilt es zu beachten, dass die Strafbefehle in unserer Stichprobe 
unterrepräsentiert sind und die effektive Anwesenheitsrate des An-
walts vermutungsweise noch tiefer liegt.

17 Hierzu wurde eine logistische Regression mit der Anwesenheit des 
Anwalts als abhängiger Variable sowie der Erhebungswelle und wei-
teren Kontrollvariablen als erklärende Variablen berechnet.

93% an. Die übrigen einvernehmenden Institutionen belehr-
ten bereits im Jahr 2007 fast durchgängig.

2. Das Recht auf Beizug eines Verteidigers  
bei (ersten) Einvernahmen

Die Einführung des Rechts der beschuldigten Person, einen 
Verteidiger zur ersten Einvernahme beiziehen zu dürfen 
(Art. 159 StPO),13 trägt der neueren Recht sprechung des 
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) 
Rechnung.14 Nicht nur für die hier untersuchten Kantone 
Zürich und Genf, sondern auch für die Mehrheit der übri-
gen Kantone war der «Anwalt der ersten Stunde» eine zen-
trale Neuerung.15

Die Protokolle dokumentieren des Weiteren auch, wel-
che Personen bei den Einvernahmen anwesend sind. Unsere 
Auswertungen dieser Angaben ergeben, dass sich die Mehr-
heit der beschuldigten Personen auch 2013, also nach der 

13 Noch im Vorentwurf von Schmid war dieses Recht als Teilnahme-
recht der Verteidigung formuliert (s. dazu Ruckstuhl, in: Niggli/
Heer/Wiprächtiger (Hrsg.), BSK StPO, 2.  Aufl., Basel  2014, 
Art. 159 N 1), wurde vom Ständerat später jedoch in ein Recht der 
beschuldigten Person umgewandelt; Godenzi, ZK StPO (Fn.  4), 
Art. 159 N 1, N 7; Ruckstuhl (Fn. 4), 71.

14 EGMR v. 27. 11. 2008, Salduz v. Turkey, 36391/02, §§ 50–63; EGMR 
v. 24. 9. 2009, Pishchalnikov v. Russia, 7025/04, §§  65–92; vgl. 
 Rudolf/Vetterli, Erste Erfahrungen mit der neuen Strafprozess-
ordnung, FP 2011, 103, 106; Godenzi, ZK StPO (Fn. 4), Art. 159 
N 9; Schlegel/Wohlers, Der «Anwalt der ersten Stunde» in der 
Schweiz. Zugleich ein Beitrag zu den menschenrechtlichen Mindest-
standards der Strafverteidigung, StV 2005, 307, 308.

15 Nur die Strafprozessordnung des Kantons Solothurn liess explizit 
Rechtsbeistände bereits bei polizeilichen Einvernahmen zu, allerdings 
unter dem Vorbehalt der Ablehnung aufgrund «Gefährdung des Un-
tersuchungszwecks». In Basel-Stadt war die Verteidigung auf Gesuch 
hin ab der zweiten protokollarischen Einvernahme der Polizei zuzu-
lassen und im Kanton Aargau soll die Anwesenheit – auch ohne aus-
drückliche gesetzliche Regelung – in der Praxis gewährt worden sein. 
S. zu dieser Zusammenstellung: Schmid (Fn. 3), 745, 750 f.

Tabelle 4:  Anwesenheitsrate der Verteidigung während der Einvernahme des Beschuldigten, getrennt nach Kanton 
und einvernehmender Institution.

2007 2013 Veränderung p-Wert1

ZH Polizei 2.2 2.2 0.0 1

Polizei (delegiert) 50.0 44.4 –5.6 1

Staatsanwaltschaft 27.8 55.9 +28.1* 0.016

Gericht 40.7 73.1 +32.3* 0.036

Total 23.5 37.4 +13.9* 0.024

GE Polizei 0.0 2.1 2.1 0.952

Polizei (delegiert) 0.0 14.3 +14.3 1

Staatsanwaltschaft 6.7 26.7 +20.0 0.083

Gericht 60.9 88.5 +27.6 0.056

Total 14.4 30.0 +15.6 0.009
1: Chi2-Test
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hat, dass sie (aus welchen Gründen auch immer) nicht ant-
worten will. Es kann sich dabei um Hinweise – auch der 
protokollierenden Person20 – auf eine vollständige21 oder 
teilweise22 Aussagever weigerung seitens der beschuldigten 
Person handeln. Die Ergebnisse sind in Tabelle 5 aufgeführt 
und zeigen ein – angesichts der dem Schweigerecht zuge-
sprochenen Bedeutung in der Theorie und Praxis – erstaun-
liches Resultat.

Im Erhebungsjahr 2007 war die vollständige Aussage-
verweigerung eine sehr seltene Erscheinung. Nur ganz ver-
einzelt wurde im Kanton Zürich und in keinem Fall im Kan-
ton Genf vollständig geschwiegen. Auch die teilweise 
Aussageverwei gerung tritt in beiden Kantonen in weniger 
als 4% der Protokolle auf. Mit anderen Worten sagen deut-
lich über 90% der beschuldigten Personen aus.

Auch nach Inkrafttreten der Schweizerischen Strafpro-
zessordnung bleibt die vollständige Aussageverweigerung 
eine seltene Erscheinung, denn in über 80% der Einvernah-
men finden Aussagen statt und in weit über 90% der Ein-
vernahmen wird zumindest teilweise ausgesagt. Die geringe, 
aber statistisch signifikante Zunahme in beiden Kantonen 
um rund 10%23 geht v. a. auf die Zunahme der teilweisen 
Aussageverweigerungen zurück.24 Wie diese Zunahme mit 
neu eingeführten Rechten zusammenhängt, wird im nächs-
ten Abschnitt beschrieben.

20 Z. B. «Der Angeklagte verweigert die Aussage».
21 Z. B. «Dazu möchte ich nichts sagen» oder «Das geht Sie nichts an».
22 Eine teilweise Aussageverweigerung liegt dann vor, wenn auf einzelne 

Fragen oder Sachverhaltspunkte nicht eingegangen wurde.
23 Diese ist in Tabelle 5 als Abnahme von Nicht-Aussageverweigerungen 

aufgeführt.
24 Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Zunahme der teilwei-

sen Aussageverweigerungen im Kanton Genf auf die Umstellung von 
monologischer zu dialogischer Protokollierung zurückzuführen ist, 
da bei dialogischen Protokollen eine Antwortverweigerung deutlicher 
hervortritt. Eine weiterführende Auswertung, die Aussagen erlaubt 
hätte über das Aussageverhalten vor verschiedenen Strafbehörden, 
war leider aufgrund der geringen Zahl an Protokollen mit Aussage-
verweigerungen nicht möglich.

senheitsrate hat im Kanton Genf um 14% zugenommen, im 
Kanton Zürich ist gar eine rückläufige Tendenz feststellbar 
(Abnahme um 5%). Zwischen beiden Kantonen besteht mit 
einer Rate von 14% in Genf im Vergleich zu 44% in Zürich 
eine grosse Diskrepanz. Der weitere direkte Vergleich die-
ser beiden Kantone macht zudem deutlich, dass die Anwe-
senheitsrate im Kanton Genf grundsätzlich tiefer liegt. Im 
Kanton Zürich werden sowohl polizeiliche, delegiert poli-
zeiliche als auch staatsanwaltschaftliche Einvernahmen 
häufiger in Anwesenheit eines Verteidigers durchgeführt. 
Bei den staatsanwaltschaftlichen Einvernahmen beispiels-
weise wird im Kanton Zürich in annähernd doppelt so vie-
len Einvernahmen ein Verteidiger hinzugezogen (56% zu 
27%). Weniger deutlich fällt der Unterschied bei gerichtli-
chen Einvernahmen aus: Im Kanton Genf sind Verteidiger 
(89%) häufiger anwesend als dies im Kanton Zürich der 
Fall ist (73%).

3. Das Aussageverweigerungsrecht
Die Frage, ob geschwiegen oder eine Aussage gemacht wer-
den soll, gilt als eine der wichtigsten Weichenstellungen je-
der Strafverteidigung.18 Die Bedeutung des Aussageverwei-
gerungsrechts für die beschuldigte Person ergibt sich aus 
der strafprozessrechtlichen Regel, dass protokollierte Aus-
sagen Beweismittel sind und sich einmal gemachte Aussagen 
nicht mehr ohne Weiteres zurücknehmen lassen.19 Was aber 
lässt sich aus empirischer Sicht über die Häufigkeit von 
 Aussageverweigerungen sagen?

Um diese Frage zu beantworten, wurden die Protokolle 
daraufhin untersucht, ob die befragte Person explizit gesagt 

18 Nemo-tenetur-Grundsatz: Art. 113 Abs. 1 StPO, Art. 14 Ziff. 3 lit. g 
IPBPR; Herleitung auch aus dem Gebot auf ein faires Verfahren gem. 
Art. 6 EMRK (Donatsch/Schwarzenegger/Wohlers, Strafpro-
zessrecht, 2. Aufl., Zürich 2014, 144); Bernard (Fn. 4), 2.

19 Eine Protokollberichtigung ist gem. Art.  79 Strafprozessordnung 
(auch) bei nicht offenkundigen Versehen auf Gesuch hin zwar mög-
lich, allerdings bleibt die (berichtigte) ursprüngliche Passage nach wie 
vor erkennbar (Abs. 3) und damit potenziell wirksam auf Entscheide.

Tabelle 5:  Vollständige und teilweise Aussageverweigerungen in Beschuldigten-Einvernahmen nach Kanton  
und Erhebungsjahr (Anzahl Protokolle und «Aussageverweigerungsraten»).

  Protokolle   Verweigerungsraten

    2007 2013 2007 2013 Veränderung Sign.1

GE keine 106 106 96.4 86.9 –9.5 0.020

teilweise 4 15 3.6 12.3 +8.7

  vollständig 0 1 0.0 0.8 +0.8

ZH keine 129 108 94.9 85.0 –9.8 0.014

teilweise 5 16 3.7 12.6 +8.9

vollständig 2 3 1.5 2.4 +0.9
1: Chi2-Test (bei Zellhäufigkeiten < 5 mit Yates-Korrektur). Teilweise und vollständige Aussageverwei ge rungen wurden zu einer Kategorie zu-
sammengefasst.

03_03_fp_02_2016_Capus_Studer.indd   107 19.09.16   11:19



forumpoenale 2/2016

ARTICLES108

Stämpfli Verlag

lehrungspraxis vor Gericht bezieht und damit erst die 
Schlussphase eines Strafverfahrens betrifft. Bei einer Beleh-
rung in diesem Verfahrensstadium ist jedoch fraglich, ob 
sie die Verteidigungsposition wesentlich zu stärken vermag. 
Aus der empirisch festgestellten, verbesserten richterlichen 
Belehrungspraxis kann daher höchstens auf eine moderate 
Stärkung der Verteidigungsposition geschlossen werden. 
Allerdings ist bei Polizei und Staatsanwaltschaft in den Kan-
tonen Genf und Zürich bereits vor Einführung der neuen 
Strafprozessordnung fast durchgängig belehrt worden, so-
dass kaum noch eine Steigerung der Belehrungsrate möglich 
war.

Bezüglich des sog. «Anwalts der ersten Stunde», dessen 
Einführung stets als bedeutsame Neuerung und wichtiger 
Ausgleich des bestehenden Machtgefälles in der Einvernah-
mesituation dargestellt wurde, zeigt sich in Bezug auf das 
polizeiliche Ermittlungsverfahren eine deutliche Abwesen-
heit der Verteidigung (Kap. III.2.). Der Vergleich der Jahre 
2007 und 2013 ergibt zwar, dass die Anwesenheitsraten der 
Verteidigung im Strafverfahren insgesamt durchaus ange-
stiegen sind (um rund 17%). Der Anstieg bezieht sich jedoch 
grösstenteils auf die Verfahrensphasen bei der Staatsanwalt-
schaft und beim Gericht und nicht auf die polizeilichen Ein-
vernahmen. Im polizeilichen Ermittlungsverfahren beider 
Kantone kommt der Anwesenheit einer Verteidigung mit 
einer Anwesenheitsrate von nur rund 2% der Einvernahmen 
ein Seltenheitswert zu. Gemessen an den polizeilichen Ein-
vernahmen hat sich der «Anwalt der ersten Stunde» also 
eindeutig nicht durchsetzen können.

Eindrücklich ist der Befund, wie selten das Schweige-
recht in Anspruch genommen wird (Kap. III.3.). Dass die 
erwähnte geringe, aber statistisch signifikante Zunahme in 
beiden Kantonen um rund 10%27 vor allem auf die Zu-
nahme der teilweisen Aussageverweigerungen zurückgeht, 
lässt unseres Erachtens auch nicht unmittelbar auf eine Stär-
kung der Verteidigungsposition schliessen. Wir gehen zu-
mindest für die Mehrheit der Fälle nicht davon aus, dass die 
teilweise Aussageverweigerung taktisch geschickt ist und 
dass ein Verteidiger dazu raten würde.

Abschliessend kann festgehalten werden, dass das vom 
Gesetzgeber zur Verfügung gestellte Instrumentarium zur 
Stärkung der Verteidigungsrechte kaum zu den erwarteten 
Effekten geführt hat. Insbesondere haben sich die von Straf-
verfolgerseite geäusserten Befürchtungen nicht bewahrhei-
tet: Weder sind in den ersten Einvernahmen häufig Vertei-
digerinnen anwesend, noch wird häufig die Aussage 
verweigert. Selbst wenn die Verteidigung in polizeilichen 
Einvernahmen regelmässig zugegen wäre, würde dies nicht 
unbedingt einen Anstieg der Aussageverweigerungen be-

27 Diese ist in Tabelle 5 als Abnahme von Nicht-Aussageverweigerungen 
aufgeführt.

4. Welche Rechte beeinflussen den Entscheid  
zur Aussageverweigerung?

Die bisherigen Analysen waren darauf ausgerichtet, aufzu-
zeigen, ob und wie ausgeprägt diejenigen Rechte in schwei-
zerischen Strafverfahren in Erscheinung getreten sind, von 
denen sich der Gesetzgeber laut Botschaft eine Stärkung der 
Verteidigungsposition versprochen hat. Nun kommen wir 
auf eine eingangs erwähnte, vor Einführung der neuen 
Strafprozessordnung teilweise in Aussicht gestellte Folge 
zurück: den Anstieg der Aussageverweigerungen. Wie un-
sere Analyse gezeigt hat, sind die (teilweisen) Aussagever-
weigerungsraten in beiden untersuchten Kantonen leicht 
angestiegen. An dieser Stelle interessiert daher, ob dieser 
Anstieg auf die anderen beiden Rechte (Rechtsbelehrung 
und Anwesenheit von Verteidiger) zurückzuführen ist.

Eine belehrte und anwaltlich beratene Person dürfte ihr 
Recht zu schweigen eher in Anspruch nehmen als eine be-
schuldigte Person, die die Einvernahme uninformiert und 
ohne anwaltliche Unterstützung durchläuft.25 Folglich ha-
ben wir untersucht, ob der Anteil an Aussageverweigerun-
gen signifikant höher ausfällt, wenn die beschuldigte Person 
in der Einvernahme belehrt oder in Anwesenheit einer Ver-
teidigerin einvernommen worden ist. Das Ergebnis ist ein-
deutig: Weder die Belehrung noch die Anwesenheit des Ver-
teidigers haben einen signifikanten Effekt. Dieser Effekt ist 
auch dann stabil, wenn kontrolliert wird, welche Institution 
die Einvernahme durchgeführt hat.26

IV.  Fazit

Eine Stärkung der Verteidigungsposition hat sich der Ge-
setzgeber von der Belehrungspflicht, der Zulassung der Ver-
teidigung zu Einvernahmen und dem Aussagverweigerungs-
recht erhofft. Diese Rechte können zweifellos dazu dienen, 
die beschuldigte Person als informiertes Subjekt teilnehmen 
zu lassen. Wie unsere Analysen verdeutlichen, tragen diese 
Rechte jedoch nicht zwangsläufig zur intendierten Stärkung 
der Verteidigungsposition bei.

Die Belehrungsrate hat mit dem Wechsel der Verfahrens-
ordnung erheblich zugenommen (Kap. III.1.). Zu bedenken 
ist aber, dass sich dieser Anstieg überwiegend auf die Be-

25 S. zum vermuteten engen Zusammenhang zwischen dem Schweige-
recht der beschuldigten Person und ihrem Recht auf freien Verkehr 
mit der Verteidigung auch in aktuellen Ausgaben beispielsweise 
 Godenzi, ZK StPO (Fn. 4), Art. 159 N 5 m. w. H.; Ruckstuhl, 
BSK StPO (Fn. 13), Art. 159 N 7 ff.

26 Die Auswertungen mittels logistischer Regressionen zeigen, dass von 
der einvernehmenden Institution ein Effekt auf die Aussageverweige-
rungsrate ausgeht. Auf späteren Verfahrensstufen wird die Aussage 
seltener verweigert als auf früheren. Bisher nicht untersucht wurde, 
worauf dieser Effekt zurückgeht bzw. ob er mit Variablen wie der 
 Deliktschwere oder der Beweislage zum Zeitpunkt der Einvernahme 
erklärt werden kann.
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 ■ Zusammenfassung: Die Stärkung der Verteidigungs-
rechte wurde in der Botschaft zur Schweizerischen Straf-
prozessordnung als wesentliche Neuerung bezeichnet. 
Gestärkt werden sollte die Verteidigung mit der Rechts-
belehrungspflicht als allgemeine Verfahrensregel, dem 
Recht auf anwaltlichen Beistand im ganzen Verfahren 
und insbesondere im polizeilichen Ermittlungsverfahren 
sowie dem Recht auf Aussageverweigerung. Eine syste-
matische Analyse von Einvernahmeprotokollen vor und 
nach Einführung der Schweizerischen Strafprozessord-
nung ergibt, dass aus empirischer Sicht nicht von einer 
effektiven Stärkung ausgegangen werden darf.
Résumé: Dans le message du Conseil fédéral à l’appui 
du code de procédure pénale suisse, le renforcement des 
droits de la défense a été présenté comme une innovation 
essentielle. La défense devait être fortifiée par l’obliga-
tion – érigée en règle générale de procédure – pour les 
autorités pénales d’informer les parties de leurs droits, 
par la reconnaissance du droit à l’assistance d’un avocat 
tout au long de la procédure et singulièrement durant la 
phase de l’investigation policière, enfin, par la consécra-
tion du droit de refuser de déposer. Une analyse systé-
matique de procès-verbaux établis avant et après l’entrée 
en vigueur du code de procédure pénale suisse indique 
qu’il n’est pas possible, d’un point de vue empirique, 
de présumer un renforcement effectif des droits de la 
défense.

deuten: Selbst in Einvernahmen, in denen eine Verteidigerin 
beigezogen worden ist, hat ihre Anwesenheit keine messbare 
Auswirkung auf das Aussageverhalten des Klienten. Trotz 
Anwesenheit eines Verteidigers wird weder öfters geschwie-
gen, noch erhöht sich die Aussagebereit schaft der Klientin 
in einem statistisch relevanten Masse (Kap. III.4.).

Um zu ergründen, weshalb der Wechsel der Verfahrens-
ordnung nicht die erwartete Stärkung der Verteidigungs-
position zur Folge hatte, bedarf es weiterer Forschung, 
 beispielsweise hinsichtlich der Belehrungspraxis. Wie For-
schung aus anderen Ländern zeigt, kann es an der Art und 
Weise der Belehrung liegen, ob die beschuldigte Person ihre 
Verteidigungsrechte beansprucht.28 Der äusserst positive 
Befund einer ausgeprägten Belehrungsdisziplin bedeutet 
noch nicht zwingend, dass in schweizerischen Strafverfah-
ren beschuldigte Personen sich effektiv informiert gegen den 
Beizug einer Verteidigung oder die Verweigerung der Aus-
sage entscheiden.

Stichwörter: Protokollforschung, Verteidigungsrechte, 
Aussageverweigerungsrecht, Rechtsbelehrung, Anwalt  
der ersten Stunde
Mots-clés: recherche sur les procès-verbaux, droits de  
la défense, droit de refuser de déposer, information sur  
les droits, avocat de la première heure

28 S. auch Capus/Stoll/Studer (Fn. 6), Kap. 4.1 (geringe Inanspruch-
nahme des Schweigerechts) m. w. H.
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